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Garantiebedingungen - laut Auszug aus unseren AGB 
 
10. Gewährleistung und Haftung 
 
10.1. Der Verkäufer ist verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der auf eine vor dem Gefahrenübergang liegende 
Ursache zurückgeführt ist, zu beheben, wenn dieser auf einem Fehler der Konstruktion, des 
Materials oder der Ausführung beruht. 
 
10.2. Die Gewährleistungsfrist für bewegliche Sachen beträgt 2 Jahre, soweit nicht für einzelne 
Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen gelten. Der Lauf der Gewährleistungsfrist 
beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges. 
 
10.3. Der Käufer hat sofort bemerkbare Mängel unverzüglich nach Empfang, andere Mängel 
spätestens eine Woche nach Entdeckung mit eingeschriebenem Brief zu beanstanden. Bei Post-, 
Bahn- oder Spediteurauslieferung ist das Schadensprotokoll sofort aufzunehmen. Durch nicht 
rechtzeitig erfolgte Mängelanzeige oder durch eigenmächtig vorgenommene Eingriffe an der Ware 
wird die Haftung der Lieferfirma aufgehoben. 
 
10.4. Bei Inanspruchnahme des Käufers aus dem Recht der Gewährleistung durch seinen 
Vertragspartner, der Verbraucher ist, muss der Käufer innerhalb von 2 Monaten ab der Erfüllung 
seiner Gewährleistungspflicht dem Verbraucher gegenüber seine Gewährleistungsansprüche dem 
Verkäufer gegenüber geltend machen. Der Anspruch ist mit der Höhe des eigenen Aufwandes 
beschränkt. Die Haftung des Verkäufers verjährt fünf Jahre nach Erbringung seiner Lieferung oder 
Leistung. 
 
10.5. Der Verkäufer ist nach Rücklieferung der beanstandeten Ware verpflichtet, in angemessener 
Frist nach seiner Wahl den Mangel zu beheben, mangelfreie Ersatzware zu liefern, oder 
entsprechende Gutschrift zu leisten. 
 
10.6. Anstelle des Anspruches des Käufers auf Aufhebung des Vertrages oder Preisminderung 
kann der Verkäufer eine Ersatzlieferung vornehmen. Bei Waren, die unter Fabriksgarantie verkauft 
werden, wird nur insoweit Haftung übernommen, als von Seiten der betreffenden Lieferwerke 
Ersatz geleistet wird. 
 
10.7. Ergibt sich bei einer Rücksendung von Waren, dass kein Mangel vorliegt, so ist der Lieferant 
berechtigt, nicht nur die Kosten für den Versand, sondern auch eine angemessene Vergütung für 
die Prüfung zu berechnen. Etwaige Mängel an Teillieferungen berechtigen nicht zur Annullierung 
des ganzen Auftrages oder anderer Aufträge. 
 
10.8. Die Transportkosten vom Standort des Verkäufers bis zu jenem des Käufers gehen zu 
Lasten des Verkäufers, soweit eine kostengünstige Transportform oder die Order des Verkäufers 
eingehalten wurde. 
 
10.9. Durch gewährleistungspflichtige Arbeiten und Lieferung wird die ursprüngliche 
Gewährleistungspflicht des davon nicht betroffenen Teiles der Lieferung nicht verlängert. 
 
10.10. Es gilt als ausdrücklich vereinbart, dass seitens des Käufers gegen den Verkäufer kein 

Anspruch auf wie immer gearteten Schadenersatz wie z.B. für Verletzung von Personen, für 

Folgeschaden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, sowie kein Anspruch auf 

entgangenen Gewinn besteht, ausgenommen der Verkäufer hat grobes Verschulden zu 

verantworten bzw. soweit ein Anspruch aufgrund des Produkthaftungsgesetzes besteht. 


